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GrEStG §§ 16 Abs. 2 u. 5, 18, 19 
Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs; notarielle Anzeigepflichten; Fristversäumung 
seitens des Notars; Anzeigepflicht des Steuerschuldners 
 
§ 16 Abs. 5 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) steht einer Aufhebung der Grunderwerb-
steuer nach § 16 Abs. 2 GrEStG nicht entgegen, wenn der Notar den Erwerbsvorgang zwar nicht 
innerhalb der für ihn geltenden Frist des § 18 GrEStG anzeigt, seine Anzeige bei dem zuständigen 
Finanzamt aber noch innerhalb der für den Steuerschuldner geltenden Frist des § 19 GrEStG 
eingeht.  


























